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LANDRATSAMT DEGGENDORF 

 
Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG); 
Erlass einer Allgemeinverfügung über die Testpflicht aufgrund eines Ausbruchsgeschehens in der 
ANKER Einrichtung Deggendorf, Stadtfeldstraße 11, zur Bekämpfung der übertragbaren Krankheit 
Covid-19 
 
 
Das Landratsamt Deggendorf erlässt folgende 
 
 

Allgemeinverfügung 

 

1. Für die Bewohnerinnen und Bewohner der ANKER Einrichtung Deggendorf sowie für alle 
Beschäftigten, soweit sie Kontakt zu den Bewohnerinnen und Bewohnern haben, wird eine moleku-
larbiologische Testung auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 angeord-
net. Diese Personen werden zu einer Reihentestung des Gesundheitsamtes Deggendorf am 
16.11.2020 in der ANKER Einrichtung Deggendorf (Standort Deggendorf), Stadtfeldstr. 11, 94469 
Deggendorf, vorgeladen. Die Reihentestung wird durch einen Beauftragten des Gesundheitsamtes 
Deggendorf in Abstimmung mit der Einrichtungsleitung und der Regierung von Niederbayern, Sach-
gebiet 10, durchgeführt. 

2. Ausgenommen von der Pflicht in Ziffer 1 sind Beschäftigte sowie Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, die innerhalb der zurückliegenden 14 Tagen bereits positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 
getestet wurden und sich aufgrund einer Anordnung des Gesundheitsamtes in häuslicher Isolation 
(Quarantäne) befinden. 

3. Beschäftigte, die an der unter Ziffer 1 genannten Testung nicht teilnehmen und für die keine 
Ausnahme nach Ziffer 2 gilt, dürfen die ANKER Einrichtung in dem Zeitraum vom 14.11.2020 bis 
einschließlich 19.11.2020 nicht betreten. Das gilt nicht, wenn sie dem Gesundheitsamt Deggendorf 
ein ärztliches Zeugnis darüber vorlegen, dass bei ihnen keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorhanden sind. Das ärztliche Zeugnis muss sich auf 
eine molekularbiologische Testung auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 stützen; die dem Zeugnis zugrundeliegende Testung darf nicht länger als 48 Stunden zurück-
liegen. 

4. Wenn die von den Maßnahmen betroffenen Personen geschäftsunfähig oder in der Ge-
schäftsfähigkeit beschränkt sind, hat derjenige für die Erfüllung der genannten Verpflichtung zu sor-
gen, dem die Sorge für die Person zusteht. Die gleiche Verpflichtung trifft den Betreuer einer von 
Maßnahmen betroffenen Person, soweit die Erfüllung dieser Verpflichtung zu seinem Aufgabenkreis 
gehört. 

5. Diese Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar. Die Allgemeinverfügung tritt 
mit Wirkung vom 14.11.2020, 00:00 Uhr, in Kraft und mit Ablauf des 19.11.2020 außer Kraft. 

6. Diese Allgemeinverfügung ergeht kostenfrei. 

Landratsamt Deggendorf 
Deggendorf, 13.11.2020 
 
gez. 
Dr. Becker 
Oberregierungsrätin 
 
H i n w e i s : 
 

Gemäß Artikel 41 Abs. 4 Satz 1 BayVWvfG ist nur der verfügende Teil einer Allgemeinverfügung 
öffentlich bekanntzumachen. Die Allgemeinverfügung liegt mit Begründung und Rechtsbehelfs-

belehrung im Landratsamt Deggendorf, Herrenstraße 18, 94469 Deggendorf Zi. Nr. 109, 1. 
Stock, aus. Sie kann während der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden. Wir bitten um 
telefonische Terminvereinbarung unter 0991/3100125. 
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Aufgebotsverfahren 
 
 
 
 
 

Die Sparkassenurkunde 
 
 
 

Nr. 3782897247 
 
 
ausgestellt von der Sparkasse Deggendorf ist in Verlust geraten. Gemäß Art. 35 AGBGB 
wird die Sparkassenurkunde hiermit aufgeboten und der Inhaber aufgefordert, binnen einer 
Frist von 3 Monaten seine Rechte unter Vorlage der Sparkassenurkunde anzumelden. Wenn 
innerhalb dieser Zeit keine Rechte angemeldet werden, wird die Sparkassenurkunde für 
kraftlos erklärt. 
 
 
 
Deggendorf, 06.11.2020 
 
 
Sparkasse Deggendorf 

 


